
Gemeindeverband 

 
 

 

www.musikschule-wachau.at - e-mail: musikschule@wachau.at - Tel. 0676/724 49 59 
 

Schuljahr 2022/23 
Name des Schülers / der 
Schülerin 

 
Geburtsdatum  
Eltern oder deren Stellvertreter  
Anschrift   
Telefon  
E – Mail - Adresse  
ANMELDUNG für: Fach, 
Lehrkraft, Einheit 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt der Informationen gemäß Artikel 13 DSGVO und willige ein, 
dass die erhobenen Daten zur Schülerstammdatenverwaltung, zur Einhebung des Schulgeldes und zur 
Förderabwicklung mit der Förderstelle des Landes NÖ verwendet werden dürfen. Mit den vorliegenden 
Bestimmungen (Schulordnung) erkläre ich mich einverstanden und erkenne sie für mich rechtsverbindlich an. 

 

______________________________    ________________________________ 

Ort  Datum      Unterschrift 

__________________________________________________________________________________________
_ 

SEPA-Lastschrift-Mandat (Ermächtigung) 

Zahlungsempfänger:  Musikschule Wachau – Hauptstr. 15A, 3620 Spitz 

Creditor ID: AT48ZZZ00000058630   Zahlungsart:  Wiederkehrender Einzug 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich ermächtige/ Wir ermächtigen die Musikschule Wachau Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels 
SEPA - Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ unser Kreditinstitut an, die von der Musikschule 
Wachau auf mein/ unser Konto gezogenen SEPA – Lastschriften einzulösen. 
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zahlungspflichtiger  
 
Name ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
IBAN ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ort, Datum    ………………………………………Unterschrift ……………………………………… 
 
 
 

http://www.musikschule-wachau.at/
mailto:musikschule@wachau.at


Gemeindeverband 

 

 

 
Schulordnung 

Unterrichtsbesuch 

(1) Der Schüler hat den Unterricht regelmäßig und pünktlich zu besuchen sowie sich gewissenhaft - den Übungsanweisungen 
entsprechend - vorzubereiten. Bei minderjährigen Schülern sorgen die Erziehungsberechtigten für den regelmäßigen und 
pünktlichen Unterrichtsbesuch des Schülers sowie die gewissenhafte - den Übungsanweisungen entsprechende - 
Vorbereitung. 

(2) Noch nicht schulpflichtige Schüler müssen von einem Erziehungsberechtigten oder von einer vom Erziehungsberechtigten 
als Vertreter bezeichneten Person zum Unterricht gebracht bzw. vom Unterricht abgeholt werden. 

(3) Der Schüler hat die Hausordnung zu beachten. 
(4) Die Aufsichtspflicht des Musikschulpersonals erstreckt sich nur auf die Zeit des Unterrichtes und nur auf das 

Unterrichtslokal. 
(5) Die Dauer des Schuljahres deckt sich mit dem Pflichtschuljahr. Hinsichtlich der schulfreien Tage sind die Bestimmungen 

für die Volks- und Hauptschulen maßgebend. 
Versäumte Unterrichtseinheiten 

(1) Der Schüler ist verpflichtet, von einer voraussehbaren Versäumung von Unterrichtseinheiten den Lehrer oder den 
Schulleiter rechtzeitig zu verständigen. Bei einem minderjährigen Schüler ist dies Aufgabe des Erziehungsberechtigten. 

(2) Unterrichtseinheiten, die vom Schüler versäumt oder verspätet besucht werden, werden nicht nachgeholt. 
 

Unterrichtsmittel 

            Der Schüler hat die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen. 

Schulgeldzahlungspflicht 

(1) Der Schulerhalter hebt von allen Schülern ein Schulgeld als Entgelt für die Ausbildung an der Musikschule und als 
angemessenen Beitrag zu den Kosten der Musikschule ein.  Die Höhe, allfällige Ermäßigungen oder Erhöhungen des 
Schulgeldes sowie die   Einhebungsmodalitäten werden vom Schulerhalter gemäß § 6 des NÖ Musikschulgesetzes 2000 
festgelegt. 
Ein Fernbleiben vom Unterricht entbindet nicht von der Verpflichtung zur Schulgeldzahlung. 

(2) Die Schulgeldzahlungspflicht entfällt bei einer Abmeldung für das laufende Schuljahr nur bei Nachweis des Vorliegens 
schwerwiegender Gründe, wie insbesondere schwerer Krankheit oder Verlegung des Wohnsitzes. Die Entscheidung 
darüber trifft der Schulerhalter. 

(3) Bei einem Schulgeldrückstand von mindestens drei Monaten kann ein Schüler ausgeschlossen werden.     
(4) Schulbeitrag: Jahresbeitrag (für mindestens 30 angebotene Einheiten pro Schuljahr), der monatlich pro Schüler*in 

(September bis Juni) eingehoben wird  
 

 
Teilnahme an Schulveranstaltungen 

Der Schüler hat grundsätzlich an Schulveranstaltungen teilzunehmen. Fotos und Videos von den Veranstaltungen können auch 
für die Berichterstattung, die Homepage und für Werbemaßnahmen der Musikschule verwendet werden. 
 

 Kinder, Jugendliche  
und Erwachsene bis 24, monatlich 

Ohne Förderung der 
Vereinsgemeinden, monatlich 

Erwachsene ab 24, monatlich 

Einzelunterricht, 50’. € 70,-- € 140,-- € 210,-- 

Einzelunterricht, 25’  € 42,-- € 84,-- € 126,-- 

Einzelunterricht, 40’ € 55,-- € 110,-- € 165,-- 

   Block: € 55,-- 

2er – Gruppe, 50‘ € 42,-- € 84,--  

3er – Gruppe, 50‘ € 35,-- € 70,--  

2er – Gruppe, 40‘ € 30,-- € 60,--  

Musik. Früherziehung € 25,-- € 50,--  

Musikwerkstatt: 
3er-Gruppe, 40‘ 
4er-Gruppe, 50‘ 

€ 25,-- € 50,--  


